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6 0 5 . Verordnung: Durchführung des Bundesrechenamtsgesetzes im Wirkungsbereich des Bundesministe-
riums für Land- und Forstwirtschaft (10. Bundesrechenamtsverordnung)

6 0 6 . Verordnung: Festsetzung eines Kontingentes für die Beschäftigung von Ausländern im Bereich der
Österreichischen Bundesbahnen

6 0 7 . Verordnung: Festsetzung eines Kontingentes für die Beschäftigung von Ausländern im Bereiche des
Magistrates der Stadt Wien

6 0 8 . Verordnung: Bemessung und Pauschalierung einer Gefahrenzulage für Beamte im Sonderdienst an
Justizanstalten

605. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 24. Oktober 1986 betreffend
die Durchführung des Bundesrechenamtsge-
setzes im Wirkungsbereich des Bundesministe-
riums für Land- und Forstwirtschaft (10. Bun-

desrechenamtsverordnung)

Auf Grund des § 4 des Bundesrechenamtsgeset-
zes, BGBl. Nr. 123/1978, wird im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft und dem Rechnungshof verordnet:

§ 1. Das Bundesrechenamt übernimmt im Wir-
kungsbereich des Bundesministeriums für Land-
und Forstwirtschaft die im § 2 Abs. 1 Z 1, 2 und 7
des Bundesrechenamtsgesetzes genannten Aufga-
ben, ausgenommen die Mitwirkung bei der Berech-
nung und die Zahlbarstellung der Geldleistungen
im Bereich der Österreichischen Bundesforste

1. für Bedienstete, die nach Kollektivvertrag ent-
lohnt werden, sowie für Anlernkräfte und
Lehrlinge;

2. für ehemalige Bedienstete und deren Hinter-
bliebene, soweit diesen Geldleistungen nach
Abschnitt VII der Bundesforste-Dienstord-
nung 1986, BGBl. Nr. 298, zustehen.

§2. Diese Verordnung tritt mit 31. Dezember
1986 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung tritt die Verordnung des Bundesministers
für Finanzen vom 17. Juli 1981, BGBl. Nr. 384,
außer Kraft.

Lacina

606. Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 31. Oktober 1986
über die Festsetzung eines Kontingentes für
die Beschäftigung von Ausländern im Bereich

der Österreichischen Bundesbahnen

Auf Grund des § 12 Abs. 2 des Ausländerbeschäf-
tigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, wird verord-
net:

§ 1. Für das Kalenderjahr 1987 wird für Hilfs-
und angelernte Arbeiten im Gesamtbereich der
Österreichischen Bundesbahnen ein Kontingent in
Höhe von insgesamt 1 477 für die Beschäftigung
von Ausländern festgesetzt (Bundes-Einzelkontin-
gent).

§ 2. (1) Das Bundes-Einzelkontingent wird unter
Festsetzung einer Bundesreserve auf die angeführ-
ten Bundesländer wie folgt aufgeteilt (Landes-Ein-
zelkontingente):

Burgenland 1
Niederösterreich 87
Oberösterreich 260
Salzburg 100
Steiermark 19
Tirol 73
Vorarlberg 80
Wien 829
Bundesreserve 28

(2) Die Bundesreserve gemäß Abs. 1 wird nach
Bedarf zugunsten einzelner Bundesländer freigege-
ben.

§ 3. Die Laufzeit des Kontingentes erstreckt sich
vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1987.

Dallinger
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607. Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 4. November 1986
über die Festsetzung eines Kontingentes für
die Beschäftigung von Ausländern im Bereiche

des Magistrates der Stadt Wien

Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Ausländerbeschäf-
tigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, wird verord-
net:

§ 1. Für das Kalenderjahr 1987 wird für den
Bereich des Magistrates der Stadt Wien ein Kontin-
gent in der Höhe von insgesamt 5 185 für die
Beschäftigung von Ausländern festgesetzt.

§ 2. Das Kontingent gemäß § 1 wird auf die ein-
zelnen Verwendungsbereiche wie folgt aufgeteilt:

1. Krankenpflegefachdienst gemäß § 4
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 102/
1961 und Sanitätshilfsdienste gemäß
§ 44 leg. cit 1 500

2. Gehobene medizinisch-technische
Dienste und medizinisch-technischer
Fachdienst gemäß den §§ 25 und 37 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 102/1961 .. 50

3. Abteilungshelferinnen in den Bereichen
der Krankenanstalten der Stadt Wien . . 30

4. a) Hausarbeiterinnen (Hilfsarbeiterin-
nen) für die Kranken- und Wohl-
fahrtsanstalten der Stadt Wien 1 820

b) Hausarbeiter (Hilfsarbeiter) für die
Kranken- und Wohlfahrtsanstalten
der Stadt Wien 550

5. Wäschereiarbeiter(innen) in der Magi-
stratsabteilung 17 (Anstaltenamt) 235

6. Hilfsarbeiter(innen) in den Bereichen
der Magistratsabteilung 13 (Bildung
und außerschulische Jugendbetreuung),
20 (Druckerei und technische Doku-
mentation), 26 (Gebäude des Kultur-,
Schul- und Sportwesens, Amtsgebäude
und verschiedene Nutzbauten), 31
(Wasserwerke), 32 (Maschinentechnik,
Wärme-, Kälte- und Energiewirt-
schaft), 41 (Stadtvermessung), 42
(Stadtgartenamt), 43 (Städtische Fried-
höfe), 44 (Bäder), 48 (Stadtreinigung
und Fuhrpark), 49 (Forstamt und Land-
wirtschaftsbetrieb der Stadt Wien), 52
(Verwaltung der städtischen Wohn-
und Amtsgebäude), 56 (Städtische
Schulverwaltung), 60 (Veterinäramt,
Lebensmitteluntersuchungsanstalt,
Markt- und Schlachtbetrieb St. Marx)
sowie der Wiener Stadtwerke- Ver-
kehrsbetriebe, der Wiener Stadtwerke-
Elektrizitätswerke und der Wiener
Stadtwerke-Städtische Bestattung 850

7. Bedienerinnen in allen Magistratsabtei-
lungen 40

8. Facharbeiter(innen) verschiedener
Berufe in verschiedenen Magistratsab-
teilungen 40

9. Lehrpersonen, Erzieher(innen) und
Sozialarbeiter(innen) in den Bereichen
der Magistratsabteilung 11 (Jugend-
amt), 12 (Sozialamt), 13 (Bildung und
außerschulische Jugendbetreuung), 15
(Gesundheitsamt) und 56 (Städtische
Schulverwaltung) 70

§ 3. Die Laufzeit des Kontingentes erstreckt sich
vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1987.

Dallinger

608. Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 6. November 1986 über die Bemes-
sung und Pauschalierung einer Gefahrenzulage
für Beamte im Sonderdienst an Justizanstalten

Auf Grund des § 19 b in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in
der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des Bundes-
ministers im Bundeskanzleramt und des Bundesmi-
nisters für Finanzen verordnet:

§ 1. Folgenden Beamten an Justizanstalten
gebührt für dienstliche Tätigkeiten im Kontakt mit
Insassen der Justizanstalten eine Gefahrenzulage:

1. Beamten des höheren Dienstes im Abteilungs-
dienst (ausgenommen Ärzte und Seelsorger),

2. Sozialarbeitern, Arbeits- und Beschäftigungs-
therapeuten (Verwendungsgruppe B), Leh-
rern und

3. Beamten des Krankenpflegefachdienstes im
Maßnahmenvollzug sowie an den in den
Justizanstalten eingerichteten Krankenabtei-
lungen innerhalb der Vollzugsbereiche gemäß
§ 129 Strafvollzugsgesetz.

§ 2. Die Gefahrenzulage beträgt für jede Stunde
1 vT des Gehaltes (einschließlich allfälliger Teue-
rungszulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V der Beamten der Allgemeinen Verwaltung.
Für Bruchteile von Stunden gebührt der verhältnis-
mäßige Teil der Gefahrenzulage.

§3. Diese Verordnung tritt mit 1. Dezember
1986 in Kraft.

Ofner


